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Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand: 25.02.2026*

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung 			 
des Landratsamts Sömmerda

gemäß § 1 Abs. 1 Thüringer Verwaltungsverfahrens-
gesetz (ThürVwVfG) i.V.m. §§ 41 Abs. 3 und 4 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG

Vollzug der Verordnung (EU) 2020/687, Verordnung (EU) 2016/429 
sowie des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) ); Festlegung einer 
Schutzzone sowie einer Überwachungszone bei Geflügelpest

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest bei Geflügel und gehaltenen Vögeln

Aufgrund der amtlichen Feststellung des Ausbruchs der hochpa-
thogenen Geflügelpest in einem Geflügelbestand im Kyffhäuser-
kreis (Befund vom 18.06.2026) ergeht folgende 

Allgemeinverfügung

1.	 Um den Seuchenbestand wird eine Schutzzone mit einem Ra-
dius von drei Kilometern festgelegt. Diese Schutzzone umfasst 
im Landkreis Sömmerda folgende Städte, Gemeinden, Gemein-
deteile bzw. Gemarkungen: 

	– Bilzingsleben
	– Düppel

2.	 Außerdem wird um den Seuchenbestand eine 
Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometer fest-
gelegt. Diese Überwachungszone umfasst (zusätzlich zu den 
Ortschaften nach Punkt 1) folgende Gemeinden bzw. Gemein-
deteile:

	– Kindelbrück
	– Kannawurf

	– Thomas-Müntzer-Siedlung
	– Griefstedt
	– Waltersdorf
	– Günstedt
	– Nausiß
	– Herrnschwende
	– Ottenhausen
	– Büchel
	– Riethgen
	– Frömmstedt

3.	 Gleichzeitig werden für die Schutz- und Überwachungszone die 
nachstehenden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen angeordnet:

Definitionen:

„Geflügelhaltung“: 
betrieblich-kommerzielle Haltung zur Erzeugung von Fleisch, 
Eiern

„in Gefangenschaft gehaltene Vögel“:
nicht kommerzielle Haltung (Eigenbedarf, auch Zucht/Rassegeflü-
gel) „Vögel“ umfasst hier Geflügel im biologischen Sinn und/oder 
andere Vögel 

1.	 Anzeigepflicht: Alle Geflügelhalter und Halter von in Gefan-
genschaft gehaltenen Vögeln im Landkreis Sömmerda, die 
ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bisher 
noch nicht nachgekommen sind, haben unverzüglich die 
Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe der Nutzungs-
art und des Standorts beim Veterinär- und Lebensmittelamt 
des Landkreises Sömmerda anzuzeigen. (Art. 71 VO (EU) 
2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 5 und § 27 Abs. 3 GeflPestSchV)

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

L 2133

Weißensee
OT Scherndorf  
Heinrich-Heine-Straße
1. Bauabschnitt

23.02.26-08.07.26 Vollsperrung Neubau Abwasserleitung 
und Hausanschlüsse

über L 2133 Weißensee – L 1054 bis B 176 
– B 176 Weißenseer Straße – B 176 Rhein-
metallstraße bis Abzw. L 1051 Leubinger 
Straße – L 1051 Werner-Seelenbinder- 
Straße bis Abzw. L 2133 Scherndorf und in 
der Gegenrichtung

K 506

vom Ortsausgang 
Burgwenden (Wende-
stelle) bis zum Abzweig 
Beichlingen (Klapptor)

25.02.26-10.03.26 Vollsperrung

Wartungs- und Instand-
setzungsarbeiten im 
Bankettbereich und an 
der Entwässerungsanlage

über benachbarte land- und 
forstwirtschaftliche Wege

*Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Information:
Auf Grund vorbereitender Maßnahmen zum Ausbau der K 2 in der Ortslage Guthmannshausen wird die Vollsperrung  

nach Antragsstellung kurzfristig wieder in Kraft gesetzt. Die Umleitungsbeschilderung erfolgt wie im letzten Bauabschnitt 2025.

In den Wintermonaten kann es auf Grund von Extremwetterlagen zu vereinzelten Straßensperrungen kommen, welche dann bekannt gegeben werden. 
Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Baumschnitt- oder Fällarbeiten zu rechnen.
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch die Grasmahd zu rechnen.
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) und Fahrbahnmarkierungsarbeiten auf 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu rechnen.
Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.lra-soemmerda.de oder www.baustelleninfo.thueringen.de informieren.
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geschlossenen System keinen Zugang zu Tierhaltung hatten.
(Art. 25 Abs. 1f) und Abs. 2 und Art. 40 VO(EU) 2020/687)

7.	 Tierkörperbeseitigung: Alle Tierhalter haben ganze Tierkör-
per und Teile von toten oder getöteten gehaltenen Vögeln 
als Material der Kategorie 2 nach den Vorgaben der VO (EU) 
1069/2009 bei folgendem beauftragten Entsorgungsunter-
nehmen ordnungsgemäß zu beseitigen:
SecAnim GmbH/Niederlassung Elxleben
Riedfeld 7
99189 Elxleben
Tel.: 036201 59540 / 036201 66110
(Art. 25 Abs. 1 g) und Abs. 2 und Art. 40 VO(EU) 2020/687)

8.	 Freilassen von Vögeln: Niemand darf gehaltene Vögel zur 
Aufstockung des Wildvogelbestandes freilassen. (Art. 71 
VO(EU) 2016/429 i.V.m. § 21 Abs. 6 Nr. 4 und § 27 Abs. 4 Nr.3 
GeflPestSchV)	

9.	 Veranstaltungen: Die Durchführung von Geflügelausstel-
lungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnlicher 
Art ist verboten. (Art. 71 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 21 Abs. 6 
Nr. 6 und § 27 Abs. 4 Nr. 4 GeflPestSchV)

10.	Die zuständige Behörde führt in den Beständen stichproben-
weise klinische Untersuchungen, Dokumentenkontrollen und 
eine Kontrolle der Umsetzung der Biosicherheitsmaßnahmen 
durch und nimmt erforderlichenfalls Proben zum Ausschluss 
der Aviären Influenza (Art. 26 VO (EU) 2020/687). Die zu-
ständige Behörde kann die Tötung und unschädliche Besei-
tigung in der Sperrzone gehaltener Vögel anordnen, soweit 
dies aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich 
ist (Art. 22 VO (EU) 2020/687).
Die Maßnahmen sind zu dulden.

11.	Anordnung der Aufstallung von Geflügel und gehaltenen Vö-
geln mit Ausnahme von Tauben in den Sperrzonen. (Art. 23 b 
der VO (EU) 2020/687)

4.	 Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen nach Punkt 3 wird 
angeordnet, soweit nicht bereits kraft Gesetzes die aufschie-
bende Wirkung aufgehoben ist.

5.	 Diese Allgemeinverfügung wird auf der Internetseite des 
Landratsamtes Sömmerda unter https://www.lra-soemmer-
da.de/Seiten/Bekanntmachungen.aspx verkündet und gilt 
damit als wirksam bekanntgegeben (Notbekanntgabe). Sie 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Der voll-
ständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann neben der In-
ternetseite auch zu den Geschäftszeiten im Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt, Wielandstraße 4, 99610 
Sömmerda eingesehen werden.

6.	 Diese Verfügung ergeht verwaltungskostenfrei.

Begründung:
I.
Im Kyffhäuserkreis ist in einem Putenbestand mit ca. 10.500 Tie-
ren der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden. In 
den Betrieb waren zuvor erhöhte Tierverluste aufgetreten. 
Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kyffhäu-
serkreises hat daraufhin eine Betriebssperre angeordnet und amt-
liche Proben entnommen, die am Thüringer Landesamt für Ver-
braucherschutz (TLV) untersucht wurden. 
Durch das TLV wurde das aviäre Influenzavirus vom Subtyp H5 am 
17.02.2026 nachgewiesen. Die Ergebnisse wurden mit Untersu-
chungen durch das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeff-
ler-Institut am 18.02.2026 bestätigt. Es erfolgte die Differenzie-
rung auf ein HPAI-Virus vom Subtyp H5N1.
Die Aviäre Influenza (von lat. avis, Vogel), umgangssprachlich auch 
Vogelgrippe genannt, ist eine durch Viren ausgelöste Infektions-
krankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Wasser-
vogel hat. Diese Viren treten in zwei Varianten (gering oder hoch-
pathogen) und verschiedenen Subtypen (H1-16 in Kombination 
mit N1-9) auf. Geringpathogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) der 

2.	 Eigenüberwachung: Alle Geflügelhalter haben ihren Bestand 
verstärkt zu überwachen, indem das Geflügel bzw. die gehal-
tenen Vögel einmal am Tag auf Veränderungen zu prüfen sind 
(gesteigerte Todesrate, verringerte Beweglichkeit der Tiere, 
signifikanter Anstieg oder Rückgang der Produktionsdaten). 
(Art. 25 Abs. 1 b) und Art. 40 VO(EU) 2020/687) Jede erkenn-
bare Änderung ist dem VLÜA unverzüglich mitzuteilen (Tel: 
03634 354-533 oder veterinaeramt@lra-soemmerda.de). 

3.	 Schadnagerbekämpfung: Tierhaltende Betriebe und Geflügel-
haltende, die in Gefangenschaft gehaltene Vögel halten, ha-
ben Maßnahmen zur Bekämpfung von Nagetieren sowie an-
derer Seuchenvektoren im Betrieb und um den Betrieb herum 
ordnungsgemäß anzuwenden und hierüber Aufzeichnungen 
zu führen. (Art. 25 Abs. 1 c) und Art. 40 VO(EU) 2020/687)

4.	 Hygienemaßnahmen: Geflügelhaltende Betriebe haben an 
allen Zufahrts- und Abfahrtswegen täglich Desinfektions-
maßnahmen durchzuführen. Hierzu sind die auf der Web-
seite der DVG unter https://www.desinfektion-dvg.de gelis- 
teten Desinfektionsmittel für Stallungen zu verwenden. 	
(Art. 25 Abs. 1 d) und Art. 40 VO(EU) 2020/687)

5.	 Hygienemaßnahmen: Alle Geflügelhalter haben zum Schutz 
vor biologischen Gefahren sicherzustellen, dass alle Per-
sonen, die mit gehaltenen Vögeln im Betrieb in Berührung 
kommen oder den Betrieb betreten oder verlassen, Hygiene-
maßnahmen beachten, insbesondere gelten folgende Maß-
nahmen:

	– Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen 
Standorte sind gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes 
Befahren zu sichern.

	– Ställe und sonstige Standorte dürfen von betriebsfremden 
Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Ein-
wegschutzkleidung betreten werden. Diese ist nach dem 
Verlassen abzulegen und bei Mehrwegschutzkleidung re-
gelmäßig bei mind. 60°C zu waschen, Einwegschutzklei-
dung ist nach Gebrauch unschädlich in einer vor unbe-
fugtem Zugriff geschützten Restmülltonne zu entsorgen.

	– Schutzkleidung von Betriebsangehörigen ist ebenfalls 
nach Gebrauch unverzüglich zu reinigen und zu desinfizie-
ren bzw. Einwegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüg-
lich unschädlich in einer vor unbefugtem Zugriff geschütz-
ten Restmülltonne zu entsorgen.

	– Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind 
die dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz 
zu reinigen und zu desinfizieren und nach jeder Ausstal-
lung sind die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 
vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen 
und zu desinfizieren.

	– Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in 
der Geflügelhaltung eingesetzt und in mehreren Ställen 
und von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, 
sind jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall bzw. 
bei Benutzung in mehreren Betrieben im abgebenden Be-
trieb vor der Abgabe zu reinigen und zu desinfizieren.

	– Der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen 
zur Aufbewahrung verendeten Geflügels sind nach jeder 
Abholung zu reinigen und zu desinfizieren.

	– Es ist eine betriebsbereite Handwaschgelegenheit sowie 
eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der Kleidung 
und zur Desinfektion der Schuhe vorzuhalten.

	– Vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Stallungen 
sind die Hände (mit Seife) zu reinigen und anschließend zu 
desinfizieren (Händedesinfektionsmittel).

	– Es ist eine strikte Trennung von Straßen- und Stallkleidung 
einzuhalten.

	– Schuhe sind bei Betreten und Verlassen der Stallung zu rei-
nigen und zu desinfizieren. (Art. 25 Abs. 1e) und Art. 40 
VO(EU) 2020/687 i.V.m. § 21 Abs. 6 Nr. 2 und § 27 Abs. 4 
Nr.2. und § 6 Abs. 1 GeflPestSchV)

6.	 Aufzeichnungspflicht: Geflügelhaltende Betriebe haben eine 
vollständige Aufzeichnung über alle Personen zu führen, die 
den Betrieb besuchen, und dem VLÜA auf Anfrage zur Ver-
fügung zu stellen. Das gilt nicht für Besucher, die bei einem 
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Bei der Risikobewertung und der Festlegung der Gebiete berück-
sichtigt die zuständige Behörde das Seuchenprofil, die geogra-
fische Lage – auch in Bezug auf Wildvogelgebiete, ökologische und 
hydrologische Faktoren, Witterungsverhältnisse, Vektoren, die Er-
gebnisse durchgeführter epidemiologischer Untersuchungen, Er-
gebnisse von Labortests, Seuchenbekämpfungsmaßnahmen und 
sonstige relevante epidemiologische Faktoren, soweit bekannt 
(Art. 64 Abs. 1 VO (EU) 2016/429), Strukturen des Handels und der 
örtlichen Geflügelhaltungen, das Vorhandensein von Schlachtstät-
ten sowie natürliche Grenzen und Überwachungsmöglichkeiten 
und das Vorhandensein von Verarbeitungsbetrieben für Material 
der Kategorie 1 oder 2, soweit bekannt.
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hochansteckende 
Erkrankung, die durch ihre Übertragbarkeit auf Vögel verschie-
denster Arten insbesondere die Nutzgeflügelbestände gefährdet. 
Um eine Verbreitung dieser Tierseuche wirksam zu verhindern, 
war es erforderlich, das Schutzgebiet und die Überwachungszo-
ne in der unter Punkt 1 und 2 dieser Verfügung genannten Größe 
festzulegen. Die Festlegung kleinerer Restriktionszonen kam im 
Interesse einer wirkungsvollen Seuchenbekämpfung nicht in Be-
tracht. Die Maßnahme ist auch nach Abwägung mit den Rechts-
positionen der Betroffenen verhältnismäßig. Sie ist geeignet den 
Zweck, hier die Verhinderung der Ausbreitung einer Infektion auf 
weitere Geflügelbestände, zu erreichen. Die Einrichtung der Re-
striktionszonen ist erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel 
zur Verfügung steht, welches gleichermaßen geeignet wäre. Die 
Verfügung ist auch angemessen, da sie vorrangig wirtschaftliche 
Nachteile, die der einzelne betroffene Tierhalter durch die Aufstal-
lung hinzunehmen hat, im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen 
Schaden, der bereits durch einen Geflügelpestausbruch für die 
gesamte Thüringer Geflügel- und Lebensmittelwirtschaft entsteht, 
zurückstehen müssen. Insoweit überwiegt das öffentliche Interes-
se die privaten Interessen.

Zu Punkt 3
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und führt bei 
den betroffenen Tieren zu starken Leiden und Schäden bis hin zum 
Tod. Der Ausbruch einer Tierseuche bedroht – wenn auch in unter-
schiedlicher Ausprägung – immer auch Nachbarbestände der Re-
gion und kann in dem Zusammenhang mit hohen wirtschaftlichen 
Verlusten und Handelssanktionen verbunden sein. Diese Ein-
schränkungen und Verluste entstehen nicht nur den betroffenen 
Betrieben selbst, sondern betreffen auch die Bürger und Betriebe 
im Umkreis des Ausbruchsortes. 
Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot so-
wie mit Schleim oder Flüssigkeit aus Schnabel und Augen aus. 
Bei direktem Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen 
oder Aufpicken von virushaltigem Material an. Auch Eier, die 
von infizierten Tieren gelegt werden, können virushaltig sein. 
Auch kranke oder an Geflügelpest verendete Tiere sowie deren 
Ausscheidungen, insbesondere Kot können Infektionsquelle und 
Ausgangspunkt für eine Weiterverbreitung sein. Im o.a. Fall in 
Grüningen wird der Kontakt zu auf dem Gelände des betroffenen 
Betriebes sich aufhaltenden Wildenten bzw. anderer Wildvögel als 
Infektionsquelle angesehen. 
Die Ausbreitung der aviären Influenza muss zum Schutz der Tierge-
sundheit, der landwirtschaftlichen Betriebe und der menschlichen 
Gesundheit wirksam unterbunden werden. Bei Ausbruch der Ge-
flügelpest hat der Gesetzgeber daher unverzügliche Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen festgelegt. Die Maßnahmen zum Schutz 
vor einer Verschleppung der Seuche müssen, um die Ausbreitung 
der Tierseuche wirksam zu verhindern, sofort ergriffen werden. 
Der Ausbruch der Geflügelpest wurde durch das Ergebnis einer 
durchgeführten Laboruntersuchung bei einem Bestand von gehal-
tenen Hühnern sowie einem Wildvogel nachgewiesen. 
Bei Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügel-
pest) als Seuche der Kategorie A hat die Veterinärbehörde entspre-
chend den angegebenen Rechtsgrundlagen unverzüglich verschie-
dene Seuchenbekämpfungsmaßnahmen anzuordnen. Da eine 
Verschleppung des Virus auch indirekt erfolgen kann, z.B. durch 
kontaminierte (verunreinigte) Fahrzeuge, Personen, Geräte, Verpa-

Subtypen H5 und H7 verursachen bei Hausgeflügel, insbesondere 
bei Enten und Gänsen, kaum oder nur milde Krankheitssymptome. 
Allerdings können diese Viren spontan zu einer hochpathogenen 
Form (hochpathogene aviäre Influenzaviren, HPAIV) mutieren, die 
sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt.
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit 
schweren allgemeinen Krankheitszeichen. Bei Hühnern und Puten 
können innerhalb weniger Tage bis zu 100 % der Tiere erkranken 
und sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals weniger schwer, 
die Krankheit führt bei diesen Tieren nicht immer zum Tod und 
kann bei milden Verläufen gänzlich übersehen werden. Das führt 
zu hohen Leiden und Schäden bei diesen Tieren. Die wirtschaft-
lichen Verluste sind ebenfalls entsprechend hoch.
Um eine Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern, hat der Ge-
setzgeber daher unverzügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 
vorgesehen. Oberste Priorität hat der Schutz der Nutzgeflügelbe-
stände vor einem Eintrag und der möglichen weiteren Verbreitung 
der HPAIV Infektion.

II.
Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Sömmerda ist 
gemäß § 1 Abs. 2 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tiergesund-
heitsgesetz (Thüringer Tiergesundheitsgesetz – ThürTierGesG) 
und § 1 ThürVwVfG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) sachlich und örtlich für die Anordnung zuständig.

Zu Punkt 1 bis 2
Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, zusätzlich zu den Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 
nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzulegen, so-
fern die nationalen Maßnahmen diesem dem europäischem Recht 
genügen und zur Bekämpfung der Ausbreitung der Seuche erfor-
derlich und verhältnismäßig ist. Die nationale Geflügelpest-Ver-
ordnung (GeflPestSchV) gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie 
nicht geringere Anforderungen als das europäische Recht stellt 
oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erforderlich und 
verhältnismäßig sind.
Die Bekämpfung der hochpathogenen Geflügelpest (Hochpatho-
gene Aviäre Influenza) ist im EU-Recht in der VO (EU) 2016/429 
und VO (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es 
sich um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach 
Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 a) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 
1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 2018/1882. So-
mit gelten die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen.
Aufgrund des Befundes des nationalen Referenzlabors des Fried-
rich-Loeffler-Instituts ist der Ausbruch der hochpathogenen avi-
ären Influenza (HPAI) für einen Betrieb im Kyffhäuserkreis amtlich 
festgestellt. 
Ist die Geflügelpest bei Geflügel oder gehaltenen Vögeln amt-
lich festgestellt, so richtet die zuständige Behörde gemäß Art. 21 
Abs.1 der VO (EU) 2020/687 i.V.m. Art. 60 Buchst. b und Art. 64 
Abs. 1 der VO (EU) 2016/429 eine Sperrzone, bestehend aus einer 
Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Ausbruchsbe-
trieb und einer Überwachungszone von mindestens 10 km Radius 
um den Ausbruchsbetrieb, ein. 
Die kleinere Schutzzone ist ein Teilgebiet der größeren Überwa-
chungszone. Sie wird direkt um den Ausbruchsbetrieb herum fest-
gelegt und kann bei Bedarf weitergehende Maßnahmen als die 
Überwachungszone enthalten. Nach Aufhebung der Schutzzone 
gelten die Maßnahmen der Überwachungszone weiter (Art. 60 
Buchst. b der VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 21 Abs. 1 Buchst. a i. 
V. m. Anhang V und Anhang X der VO (EU) 2020/687). 
Die Überwachungszone entspricht dem früheren Beobachtungs-
gebiet nach nationalem Recht und kann frühestens nach 30 Ta-
gen aufgehoben werden. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 
2016/429 i. V. m. Art. 39 Abs. 1 i. V. m. Anhang V und Anhang XI 
der VO (EU) 2020/687. 
Beide Zonen bleiben bestehen, bis die jeweilige Festsetzung wie-
der aufgehoben wird. 
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ckungsmaterial, Kontakt zu Wildvögeln usw. wurde ein besonderer 
Schwerpunkt auf zusätzliche Hygienemaßnahmen gelegt. 
Alle auch sonstig getroffenen Anordnungen in Punkt 3 des Tenors 
sind als Maßnahmen aus sich heraus verständlich. Teilweise han-
delt es sich um ohnehin bestehende rechtliche Verpflichtungen 
(Anzeigepflicht, Bestandregisterführung). Die getroffenen Maß-
nahmen sind geeignet, erforderlich, angemessen und damit ver-
hältnismäßig, um die Geflügelpest schnellstmöglich und wirksam 
zu bekämpfen. 

Zu Punkt 4
Gemäß § 37 Tiergesundheitsgesetz hat die Anfechtung bestimm-
ter Anordnungen zum Zwecke der Tierseuchenbekämpfung keine 
aufschiebende Wirkung. Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung kann die sofortige Vollziehung für sonstige Anord-
nungen im besonderen öffentlichen Interesse angeordnet werden. 
Diese Voraussetzung liegt hier vor, da die Ausbreitung der Geflü-
gelpest und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch 
wirtschaftlichen Folgen eingedämmt werden muss. Es besteht ein 
besonderes öffentliches Interesse daran, dass die Festlegungen 
der entsprechenden Zonen und die damit einhergehenden not-
wendigen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen schnellstmöglich 
greifen. Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der 
damit verbundene wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschät-
zen als persönliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung als 
Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs.
Käme es zu einer zeitlichen Verzögerung durch Rechtsmittel mit 
aufschiebender Wirkung, würde die Verbreitung der Geflügelpest 
begünstigt werden. Dadurch würden den betroffenen empfäng-
lichen Tieren erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und Schä-
den sowie den Halterinnen und Haltern erhebliche wirtschaftliche 
Schäden zugefügt werden. Die Maßnahmen dienen dem Schutz 
sehr hoher Rechtsgüter.

Zu Punkt 5
Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 
setzt die Wirksamkeit eines Verwaltungsakts dessen Bekanntgabe 
voraus. Ein Verwaltungsakt darf nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG 
i. V. m. § 41 Abs. 3 Satz 1 VwVfG öffentlich bekannt gemacht wer-
den, wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen wird. Eine sol-
che Regelung trifft § 2 Abs. 5 ThürTierGesG. 
Danach dürfen tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügungen öf-
fentlich bekannt gemacht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit und 
Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht in Form einer Einzel-
bekanntgabe angesprochen werden kann. 
§ 2 Abs. 5 Satz 2 ThürTierGesG bestimmt, dass bei Vorliegen einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen 
oder Tiere oder für nicht unerhebliche Vermögenswerte – abwei-
chend von § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 4 VwVfG 
– die öffentliche Bekanntgabe durch eine Bekanntgabe über Rund-
funk, Fernsehen, Lautsprecher, elektronische Medien oder in an-
derer geeigneter Weise bewirkt werden kann (Notbekanntgabe). 
Die Allgemeinverfügung gilt dann mit dieser Notbekanntgabe als 
wirksam bekannt gegeben (§ 2 Abs. 5 Satz 3 ThürTierGesG). 
Nach § 54 Nr. 3 Buchst. b des Thüringer Ordnungsbehördenge-
setzes liegt eine gegenwärtige Gefahr vor, wenn das schädigende 
Ereignis bereits begonnen hat oder unmittelbar mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit bevorsteht. In diesem Sinne liegt 
für das Leben bzw. die Gesundheit von Geflügel sowie nicht un-
erhebliche Vermögenswerte infolge des Ausbruches der Geflü-
gelpest in einem Geflügelbestand im Kyffhäuserkreis eine solche 
Gefahr vor; dies erfordert eine schnellstmögliche wirksame Be-
kanntgabe der vorliegend angeordneten Maßnahmen. 
Die Notbekanntgabe im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 2 ThürTierGesG 
erfolgt aufgrund der Eilbedürftigkeit der Regelungen, mit Blick auf 
den Ausbruch der Geflügelpest über elektronische Medien, hier 
auf der Internetseite des Landratsamtes Sömmerda unter der 
Adresse https://www.lra-soemmerda.de/Seiten/default.aspx. Da-
mit ist zugleich die Verpflichtung aus § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG 
i. V. m. § 27a Abs. 1 VwVfG zur Veröffentlichung auf einer Internet- 
seite der Behörde Rechnung getragen. 

Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann auch im 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Wielandstraße 4, 
99610 Sömmerda, eingesehen werden.
Die ortsübliche Bekanntmachung wird im Hinblick auf § 2 Abs. 
5 Satz 3 ThürTierGesG im Amtsblatt des Landkreises Sömmerda 
nachgeholt.

Zu Punkt 6
Die Kostenentscheidung ergeht nach § 28 des ThürTierGesG.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die 
Anschrift lautet: Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 
Sömmerda. Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg 
erhoben werden. Die Möglichkeiten der elektronischen Kommu-
nikation sind auf unserer Internetseite https://www.lra-soemmer-
da.de/Seiten/eBO.aspx beschrieben.

Sömmerda, den 19.02.2026

gez. Karl
Landrat

Hinweise:

1.	 Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 80 Abs. 
2 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, 
dass die Anordnungen befolgt werden müssen, auch wenn ein 
Rechtsbehelf eingelegt wird. 

2.	 Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen stellen Ord-
nungswidrigkeiten im Sinne von § 32 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 
des TierGesG dar. Diese können mit einem Bußgeld in Höhe von 
bis zu 30.000 € geahndet werden.

3.	 Die genannten Rechtsgrundlagen beziehen sich auf die jeweils 
aktuell vorliegende Fassung.

4.	 Auf die Pflicht zur Führung eines Bestandsregisters nach Geflü-
gelpestverordnung wird hingewiesen.

5.	 Zusätzlich zur angeordneten Aufstallung empfehlen wir sämt-
lichen Tierhaltern von Geflügel und gehaltenen Vögeln im 
Landkreis die freiwillige Aufstallung.

Dies gilt insbesondere für:
•	 größere gewerbliche Geflügelhalter
•	 Haltungen in Nähe zu Gewässern, Flüssen, Bachläufen 
•	 und anderen Aufenthaltsorten von Wild- und Wassergeflügel

6.	 Sofern eine freiwillige Aufstallung nicht realisierbar ist, sollte 
zumindest die Fütterung nicht im Freien erfolgen, sondern in 
den Stall verlegt werden. (keine Anlockung von Wildvögeln)

7.	 Die Verfügung kann auf der Homepage des Landratsamts Söm-
merda sowie im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-
amt, Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda, eingesehen werden.

Der Zweckverband Allianz „Thüringer Becken“ 
gibt bekannt

Beschluss Nr. 001/2026
(Beschlussvorlage)
Antrag des Vorsitzenden

Sitzung Termin Status

Sitzung Zweckverband 
Allianz „Thüringer Becken“ 19.02.2026 öffentlich 

beschließend
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Betreff:	 „Radeln und Rasten im Thüringer Becken“
Projekt: 	Rastplätze an Verbindungsradwegen im Gebiet 		
	 der Allianz „Thüringer Becken“
hier: 	 Auftrag Agenturleistungen 					  
	 Präsentationsveranstaltung 2026

Beschluss:
Der Auftrag für das Vorhaben „Radeln und Rasten 
im Thüringer Becken“ 
Projekt: Rastplätze an Verbindungsradwegen im 
Gebiet der Allianz „Thüringer Becken“

für die Leistung	 Agenturleistungen

wird der Firma	 maniax-at-work//Werbeagentur
		  Backhausstraße 21
		  99706 Sondershausen
erteilt.

Die Auftragssumme beträgt 6.147,54 € brutto.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Mitgliederanzahl	 7
Anwesende Mitglieder	   	 7
Ja-Stimmen			   19
Nein-Stimmen	  		  0
Stimmenthaltungen	   	 0
Befangene Mitglieder	   	 0

Hauboldt
Verbandsvorsitzender

Nächste Verbandsversammlung 			
des AZV Scherkondetal

Am Mittwoch, den 11. März 2026, um 18.00 Uhr findet die näch-
ste Verbandsversammlung des AZV Scherkondetal im Bürgerhaus, 
Lange Straße 56 in 99610 Vogelsberg statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Öffentlicher Teil:

1.	 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der 		
ordnungsgemäßen Ladung

2.	 Beschlussfassung über die Tagesordnung öffentlicher Teil

3.	 Beschlussfassung über Haushaltssatzung 2026

4.	 Beschlussfassung über den Finanzplan zur 			 
Haushaltsatzung 2026

5.	 Anfragen und Mitteilungen

An den öffentlichen Teil der Sitzung schließt sich eine nichtöffent-
liche Sitzung an.

Sabine Redam 
Verbandsvorsitzende

Der Landrat informiert

Das Ordnungsamt informiert

Die beiden im Amtsblatt Nr. 05 vom 11.02.2026 sowie im 
Amtsblatt Nr. 06 vom 18.02.2026 angekündigten Bundeswehr- 
übungen finden nicht statt.

Praktikums- und Ausbildungsbörse 2026

Landkreis Sömmerda bringt Unternehmen 
und Nachwuchskräfte zusammen

am Donnerstag, 5. März
von 10.00 bis 14.00 Uhr

in der Unstruthalle Sömmerda 
Fichtestraße 23

Der Landkreis Sömmerda unterstützt auch 2026 wieder Unter-
nehmen aus der Region bei der aktiven Suche nach engagierten 
Nachwuchskräften. Am 5. März 2026 findet in der Unstruthalle 
Sömmerda die Praktikums- und Ausbildungsbörse statt – eine 
Plattform, die Betriebe und junge Menschen direkt miteinander 
ins Gespräch bringt.

Mit knapp 60 angemeldeten Unternehmen bietet die Börse er-
neut ein breites Spektrum an Berufsfeldern: 

Von Produktion & Fertigung, IT & Computer, Bau, Architektur & 
Vermessung über Verkehr & Logistik, Metall & Maschinenbau bis 
hin zu Wirtschaft & Verwaltung, Gesundheit, Soziales & Pädago-
gik und Handwerk ist nahezu jede Branche vertreten.

Neben Praktikums- und Ausbildungsplätzen informieren zahl-
reiche Firmen auch über Möglichkeiten eines dualen Studiums, 
etwa in den Bereichen Baumanagement, Wirtschaftsinformatik 
oder Pflege.

Die Veranstaltung richtet sich gezielt an Schülerinnen und Schü-
ler, die konkret nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz 
suchen. Auch Schulen, die den „Praxistag“ als festen Bestandteil 
ihres Unterrichts anbieten, finden hier passende Partnerunter-
nehmen.

Unterstützt wird die Börse vom Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT 
im Landkreis Sömmerda und der Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen mbH (LEG Thüringen). Der Landkreis und seine Partner 
freuen sich darauf, an die erfolgreiche Entwicklung der vergange-
nen Jahre anzuknüpfen und jungen Menschen erneut wertvolle 
Perspektiven für ihre berufliche Zukunft zu eröffnen.

Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen und Angebo-
ten zu einzelnen Praktikums- und Ausbildungsmöglichkeiten fin-
den Sie auf der Website des Landkreises Sömmerda 

https://www.lra-soemmerda.de/Seiten/ 
Praktikums- und Ausbildungsbörse.aspx

Fragen rund um das Veranstaltungsformat beantwortet die Wirt-
schaftsförderung des Landratsamts:

Hannah Liese	
Telefon: 	03634 354-408	
E-Mail: 	 wifoe@lra-soemmerda.de
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Tag der Archive im Kreisarchiv

Samstag, 7. März
9.00 bis 13.00 Uhr

Kreisarchiv Sömmerda, Rheinmetallstraße 9

Am deutschlandweiten Tag der Archive beteiligt sich auch wie-
der das Kreisarchiv Sömmerda in der Rheinmetallstraße 9. Das  
Motto des diesjährigen Tags der Archive lautet „Alte Heimat – 
Neue Heimat“. Zu diesem Thema bietet das Kreisarchiv eine kleine 
Ausstellung an. 

Ausstellung wimdet sich Geschichte und 		
Gegenwart der kleineren Gemeinden

Die Ausstellung gewährt einen Blick in die Gemeinde von früher 
und heute. Neben alten Ansichten werden zum Vergleich auch 
neuere Bilder gezeigt. Dabei nimmt die Schau bewusst die kleinen 
Gemeinden unseres Landkreises in den Fokus.

Ausschnitt aus einer Postkarte zu Großneuhausen, gelaufen 1903 
(KAS, Sammlung Postkarten, Nr. 339)

Führungen durch das Kreisarchiv

Darüber hinaus haben Besucher die Möglichkeit, sich über die 
Arbeitsschwerpunkte im Kreisarchiv zu informieren und an zwei 
Archivführungen teilzunehmen. Sie finden um 9.30 Uhr und um 
11.00 Uhr statt.

Weimarischer Hof in Großneuhausen 2026 (Foto: Kreisarchiv Söm-
merda)

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
zu einem Besuch des Kreisarchivs eingeladen. Eine 
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Die Untere Wasserbehörde informiert

Gewässerschau der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Sömmerda und die Verbandsschau des 
Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme 
im März 2026 – VG Straußfurt

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Sömmerda führt die 
Gewässerschau laut § 100 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. 
Juli 2009 (in Verbindung mit § 74 Thüringer Wassergesetz (Thür-
WG) im März 2026 durch. Sie wird verbunden mit der jährlichen 
Verbandsschau des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/
Gramme (laut § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungs-
verbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Ge-
setzes über die Wasser- und Bodenverbände – Wasserverbands-
gesetz – WVG).

Gemäß dem Umlaufbeschluss des Vorstandes U01-2026-01-23 
vom 01.02.2026 wird die Gewässerschau der Unteren Wasserbe-
hörde und die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme an Gewäs-
sern II. Ordnung gemeinsam durchgeführt. 

Zu diesem Zweck wird laut § 74 Abs. 4 ThürWG durch die Untere 
Wasserbehörde eine Schaukommission für die Gewässer zweiter 
Ordnung gebildet. 

Als Schaubeauftragte des GUV Gera/Gramme wurden die Ver-
bandsingenieure Herr Tino Möbius (Umlaufbeschluss der Ver-
bandsversammlung 01-01/2025-U vom 04.02.2025) und Herr 
Johannes Kaps (Beschluss der Verbandsversammlung 08-03/2025 
vom 25.11.2025) benannt. 

Für die Gewässer- bzw. Verbandschau im März 2026 sind inner-
halb der VG Straußfurt folgende Fließgewässer zu folgenden Ter-
minen vorgesehen:

•	 Schmale Gera von der Einmündung – Umfluter Riethnord-
hausen bis zur Mündung in die Gramme bei Werningshausen, 
11.03.2026, ab 9.00 Uhr; Treffpunkt: Mündungsbereich Um-
fluter-Riethnordhausen – Schmale Gera, untere Dorfstraße

•	 Gramme/Neue Gramme von ca. 450 m oberhalb des Ab-
zweigs alte Gramme/Neue Gramme bis Einmündung in die 
Unstrut westlich von Wundersleben, 17.03.2026, ab 9.00 
Uhr; Treffpunkt: Bankettstreifen Wirtschaftsweg, nördlich 
Gramme-Mühle/Mündungsbereich Vippach – Gramme

Bei Durchführung der Gewässer- bzw. Verbandsschau entsteht die 
Notwendigkeit in den Gemarkungen Riethnordhausen, Haßleben 
und Werningshausen Grundstücke durch die Schaukommission 
und die Schaubeauftragten zu betreten. Das Betretungsrecht ist 
gesetzlich geregelt und begründet sich in § 101 Abs. 1 WHG vom 
31. Juli 2009.

Durch die öffentliche Bekanntgabe über Gewässer- und Verbands-
schau und das Betretungsrecht werden hiermit laut § 74 Abs. 6 
ThürWG die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der anlie-
genden Grundstücke und Gewässer informiert. 

Ansprechpartner für die Gewässerschau bei der Unteren Wasser-
behörde Sömmerda ist Frau Müller (Tel.: 03634 354-870) sowie 
für die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme Herr Kaps (Tel. 
0361 6551882).

Gewässerschau der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Sömmerda und die Verbandsschau des 
Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme 
im März 2026 – VG Gramme-Vippach

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Sömmerda führt die 
Gewässerschau laut § 100 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. 
Juli 2009 (in Verbindung mit § 74 Thüringer Wassergesetz (Thür-
WG) im März 2026 durch. Sie wird verbunden mit der jährlichen 
Verbandsschau des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/
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Wanderausstellung vom 16. bis 20. März

An den Vormittagen der Zero-Woche bietet das Netzwerk enga-
gierter Fachkräfte Schulklassen die Möglichkeit, sich interaktiv mit 
dem Thema auseinander zu setzen. Im begehbaren Uterus lernen 
sie die faszinierenden Abschnitte der Schwangerschaft kennen. 

Interaktive Elemente zeigen, wie sich Suchtmittel auf das Unge-
borene und Neugeborene auswirken können. In Gesprächsrunden 
und an der Saftbar des Jugendtreffs B27 können Fragen beantwor-
tet und weitere Themen fachlich angeleitet diskutiert werden. 

Öffnungszeiten für die breite Öffentlichkeit sind Dienstag und 
Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr. Ein großer Dank geht an alle 
Unterstützerinnen und an Kaufland, die eine Sachspende für die 
alkoholfreien und gesunden Getränke an der Saftbar zur Verfü-
gung stellen.

Fachtag „Pubertät hoch zwei“ am 18. März

Am Mittwoch, den 18. März, findet der Fachtag „Pubertät hoch 
zwei“ mit einem Vortrag zu „FASD und Pubertät sowie Herausfor-
derungen im Alltag“ (Dr. Gisela Bolbecher, FASD Netzwerk), der 
Vorstellung des Projekts clean4us der Uniklinik Jena durch Nico 
Zahlten (Thüringer Landesstelle für Suchtfragen e.V.), eine interak-
tive Mittagspause mit Ernährungsberaterin Claudia Reichow (ge-
sunde Ernährung in der Schwangerschaft) und eine Führung durch 
die Wanderausstellung ZERO! statt. Anmeldung erforderlich. 

Filmvorführung am 19. März

Am Donnerstag wird von 16.00 bis 18.00 Uhr der cineastisch und 
thematisch herausragende Film „Vena“ im Jugendtreff B27 (direkt 
um die Ecke) gezeigt. Die Plätze sind begrenzt, deshalb ist eine An-
meldung über den QR-Code erforderlich. 

Aus Sicht der ASB-Suchtpräventionsfachstelle eignet sich der Film 
„Vena“ besonders für Jugendliche und Fachkräfte. Er zeigt einfühl-
sam, wie belastende Lebenssituationen zu Konsum als Bewälti-
gungsstrategie führen können, ohne dies zu verharmlosen, stärkt 
Schutzfaktoren wie Selbstwirksamkeit und Beziehung und bietet 
wertvolle Ansatzpunkte für Gespräche und Präventionsarbeit.

Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben, wird jedoch von den Fach-
kräften des AK Sucht erst ab 15 Jahren empfohlen. Wer keinen Platz 
ergattern konnte, kann sich in dieser Zeit die Wanderausstellung 
„Wenn schwanger, dann ZERO!“ im Bürgerzentrum anschauen.

Gramme (laut § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungs-
verbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Ge-
setzes über die Wasser- und Bodenverbände – Wasserverbands-
gesetz – WVG).

Gemäß dem Umlaufbeschluss des Vorstandes U01-2026-01-23 
vom 01.02.2026 wird die Gewässerschau der Unteren Wasserbe-
hörde und die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme an Gewäs-
sern II. Ordnung gemeinsam durchgeführt. 

Zu diesem Zweck wird laut § 74 Abs. 4 ThürWG durch die Untere 
Wasserbehörde eine Schaukommission für die Gewässer zweiter 
Ordnung gebildet. 

Als Schaubeauftragte des GUV Gera/Gramme wurden die Ver-
bandsingenieure Herr Tino Möbius (Umlaufbeschluss der Ver-
bandsversammlung 01-01/2025-U vom 04.02.2025) und Herr 
Johannes Kaps (Beschluss der Verbandsversammlung 08-03/2025 
vom 25.11.2025) benannt. 

Für die Gewässer- bzw. Verbandschau im März 2026 ist innerhalb 
der VG Gramme-Vippach folgendes Fließgewässer zu folgendem 
Termin vorgesehen:

•	 Gramme von der Bahnbrücke/-damm Großrudestedt bis ca. 
450 m oberhalb des Abzweigs alte Gramme/Neue Gramme, 
16.03.2026, ab 9.00 Uhr; Treffpunkt: Parkplatz Bahnhof Groß-
rudestedt.

Bei Durchführung der Gewässer- bzw. Verbandsschau entsteht 
die Notwendigkeit in der Gemarkung Großrudestedt Grundstücke 
durch die Schaukommission und die Schaubeauftragten zu betre-
ten. Das Betretungsrecht ist gesetzlich geregelt und begründet 
sich in § 101 Abs. 1 WHG vom 31. Juli 2009.

Durch die öffentliche Bekanntgabe über Gewässer- und Verbands-
schau und das Betretungsrecht werden hiermit laut § 74 Abs. 6 
ThürWG die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der anlie-
genden Grundstücke und Gewässer informiert. 

Ansprechpartner für die Gewässerschau bei der Unteren Wasser-
behörde Sömmerda ist Frau Müller (Tel.: 03634 354-870) sowie 
für die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme Herr Kaps (Tel. 
0361 6551882).

Wenn schwanger, dann ZERO

Ausstellung, Fachtag & Filmvorführung
16. bis 20. März

Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“
Sömmerda, Straße der Einheit 27 

Vom 16. bis 20. März 
findet im Bürgerzentrum 
„Bertha von Suttner“ 
die Präventionswoche 
„Wenn schwanger, dann 
ZERO!“ statt. 

Veranstalter ist der 
Arbeitskreis Sucht im 
Landkreis Sömmerda in 
Kooperation mit dem 
FASD Netzwerk Nord- 
bayern und dem Ge-
sundheitspartner mkk – 
meine krankenkasse. 

Neben der Wanderausstellung mit begehbarem Uterus stehen in 
diesem Jahr ein Fachtag über die Pubertät mit FASD und eine Film-
vorführung des mehrfach ausgezeichneten Films „Vena“ auf dem 
Programm. 
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Das Abfallwirtschaftsamt informiert

Seit 1. Januar 2026 gelten im Landkreis Sömmerda die neue Ab-
fallwirtschaftssatzung und die neue Abfallgebührensatzung. Diese 
können Sie auf der Internetseite des Landkreises Sömmerda je-
derzeit einsehen. Die Satzungen haben ein förmliches Verfahren 
durchlaufen, wurden durch den Kreistag des Landkreises Sömmer-
da beschlossen und rechtzeitig auf der Internetseite des Landrats- 
amts und im Amtsblatt bekanntgemacht.

Auf Basis dieser Satzungen werden für Sie die Abfallgebühren be-
rechnet.

Für konkrete Fragen zu Ihrem Abfallgebührenbescheid wenden 
Sie sich zu den Sprechzeiten an das Abfallwirtschaftsamt. Bitte ha-
ben Sie Verständnis, dass es auf Grund des hohen Anfrageaufkom-
mens zu Verzögerungen kommen kann.

Öffnungszeiten des Abfallwirtschafts-
zentrums/Umladestation Michelshöhe

Vom 1. März bis 30. November (Sommerbetrieb) gelten folgende 
Öffnungszeiten:

	 Montag		  07.00 bis 16.00 Uhr
	 Dienstag		 07.00 bis 16.00 Uhr
	 Mittwoch	 07.00 bis 16.00 Uhr
	 Donnerstag	 07.00 bis 17.30 Uhr
	 Freitag		  07.00 bis 16.00 Uhr
	 Samstag		  07.30 bis 12.30 Uhr

An Feiertagen bleibt die Umladestation geschlossen.
Am Ostersamstag bleibt die Umladestation geschlossen.

Bitte beachten Sie, dass Selbstanlieferer bis 20 Minuten vor Schlie-
ßung am Abfallwirtschaftszentrum sein müssen. Selbstanlieferer, 
die später kommen, können nicht mehr abgefertigt werden. 

Konzerte der Stadt- und Kreismusikschule

Kammermusiksaal
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Nichtamtlicher Teil

Jubilare

100. Geburtstag mit großer Gästeschar gefeiert

Die Cafeteria des Seniorenparks „Am Mühgraben“ in Sömmerda 
war am 24. Februar 2026 gut besucht: Am Vormittag brachten 
Schülerinnen und Schüler der Finneck-Schulen ein Geburtstags-
ständchen, am Nachmittag stellte sich die Familie zur gemein-
samen Feier ein. Auch Landrat Christian Karl besuchte Jutta Grätz, 
um ihr anlässlich ihres 100. Wiegenfestes Glückwünsche sowie ein 
Präsent zu überbringen. 

Die Jubilarin im Kreise ihrer Gratulanten (v.l.n.r.): Sohn Dieter 
Grätz mit Ehefrau Dagmar, Landrat Christian Karl, Sohn Bernhard 
Grätz, Enkel Andreas und Urenkelin Pauline Grätz. 

Bei Kaffee und Geburtstagstorte erinnerte sich die Familie an ein 
einhundertjähriges Leben: Ursprünglich stammt die Seniorin, die 
seit einigen Jahren ein Zimmer im Sömmerdaer Pflegepark be-
wohnt, aus Kahlwinkel. Nach dem Besuch der Landwirtschafts-
schule in Buttstädt arbeitete sie viele Jahre in der Landwirtschaft, 
bis zum Eintritt in die Rente schließlich in der ZBO (Zwischenge-
nossenschaftliche Bauorganisation). 

Familie hatte für Jutta Grätz schon immer einen großen Stellenwert. 
Mit den beiden Söhnen Dieter und Bernhard verbrachte sie jede 
freie Minute, fuhr sogar mit ihnen im Motorrad mit Seitenwagen 
ins Rastenberger Schwimmbad. Auch Enkel Andreas, der mit seinen 
Eltern in Sömmerda wohnte, verbrachte später jedes Wochenende 
und die Ferien bei seiner Oma in Kahlwinkel. Er übernahm sogar das 
Grundstück, auf dem er heute mit seiner Familie lebt. 

Mit ihrem Mann Günther verreiste Jutta Grätz gerne, in den 1970er 
Jahren beispielsweise nach Moskau. Aber auch die Ostsee und die 
Heimat ihres Mannes in Schlesien waren wiederkehrende Reise-
ziele. Das rund 3.000 Quadratmeter große Grundstück in Kahlwin-
kel pflegte die Jubilarin bis zu ihrem Umzug ins Pflegeheim mit 
Hingabe, baute im Garten selbst Gemüse sowie Obst an und verar-
beitete die Gaben der Natur zu Marmeladen oder Eingekochtem. 

Heute nutzt Jutta Grätz die Möglichkeiten, die sich ihr im Senio- 
renpark bieten. Neben dem gemeinsamen Kegeln mit den Mitbe-
wohnern erfreut sie sich besonders am Bingo Spielen, verrät Sohn 
Dieter. Und tatsächlich leuchteten die Augen des Geburtstags-
kinds auf, als sie stolz berichtete, dass sie auch oft gewinne. 

Auf dem Sportplatz die große Liebe gefunden

Am 25. Februar 1961 gaben sich Gertraud und Kurt Heiland im 
Sömmerdaer Rathaus das Ja-Wort. 65 Jahre später konnten die Ju-
bilare anlässlich ihrer Eisernen Hochzeit sowohl Landrat Christian 
Karl als auch Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt in Frohn-
dorf begrüßen und herzliche Glückwünsche entgegennehmen. 

Kurt Heiland wurde 1941 in Wilhelmshaven geboren und kehrte 
nach Kriegsende mit seiner Familie – der Vater stammte aus Thü-
ringen – zurück. In Weißensee besuchte er die Grundschule, wo 
der sportbegeisterte Kurt mit allerlei Erfolgen aufwarten konnte. 
So mag es wenig verwundern, dass er seine spätere Ehefrau auf 
einem Sportfest kennenlernte.

Die in der Niederlausitz geborene Gertraud kam 1945 nach Tun-
zenhausen. Schon beim ersten Treffen sei ihr klar gewesen, dass 
der junge Mann älter sein musste als sie, plauderte die Seniorin im 
Gespräch mit Landrat und Bürgermeister aus dem Nähkästchen. 
Und so schummelten beide – ohne es vom anderen zu wissen – 
etwas bei ihrem Alter. Während sich Kurt ein Jahr älter machte, 
verjüngte sich Gertraud um ein Jahr.

Doch der kleine Altersunterschied war offenbar kein Hindernis, 
sodass 1961 die Hochzeitsglocken läuteten. Danach zogen die bei-
den frisch Vermählten in eine AWG-Wohnung in Sömmerda, beka-
men die beiden Söhne und bauten 1995 eines der ersten Häuser 
im neuen Wohngebiet in Frohndorf. 

Seine Begeisterung für den Fußballsport hat Kurt Heiland, der 
einst selbst gerne kickte, übrigens weitergegeben: Auch die En-
kel spielten u.a. bei Rot-Weiß Erfurt oder RB Leipzig. Sport spielte 
auch für Gertraud Heiland nach ihrem Renteneintritt eine große 
Rolle: Die leidenschaftliche Wanderin fand Anschluss in der Rent-
nersportgruppe Frohndorf/Orlishausen sowie der Yoga-Gruppe, 
mit der sie zahlreiche gesellige Abende verbrachte. 

Aus Kindergarten und Schule

Der Verein zur Förderung der Regelschule 	
„Geschwister Scholl“ Weißensee berichtet

Pünktlich zum Beginn 
der Winterferien be-
kam jedes Kind der 
Regelschule in Weißen-
see einen Pfannkuchen 
als Start in die „pfann-
tastischen Ferien“. Wir 
bedanken uns herzlich 
bei der Bäckerei Berg-
mann in Frömmstedt, 
die uns seit vielen Jah-
ren kräftig unterstützt. 
Nun ist der Schulalltag 
wieder eingekehrt und 
wir wünschen allen 
Schülern und Lehrern 
ein schönes 2. Schul-
halbjahr.
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Kinder machen Zirkus in der 		
Finneck-Schule Sömmerda

Einladung zum „Abend der offenen Tür“

Freitag, 6. März, 17.30 bis 20.00 Uhr
Staatliche Gemeinschaftsschule 

„Albert Einstein” Sömmerda

Wir versprechen einen interessanten und unterhaltsamen Abend, 
denn im Schulhaus gibt es eine Menge zu sehen und zu entdecken, 
z.B. viele kreative Schülerarbeiten, Ergebnisse von Projekttagen, 
viel Interessantes & Wissenswertes aus dem Unterricht und noch 
so manch’ andere Überraschung.

Also, schön neugierig bleiben! Wir freuen uns auf zahlreiche Besu-
cher und auf das ein oder andere Gespräch.

Für den kleinen Hunger ist natürlich gesorgt!

Die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Staatlichen 
Gemeinschaftsschule „Albert Einstein” Sömmerda

Einladung zum „Tag der offenen Tür“ am 		
Gymnasium Prof. Fritz Hofmann Kölleda

Neugierig auf unsere Schule? Dann kommen Sie 
vorbei und erleben Sie unser Gymnasium hautnah!

Am Freitag, den 13. März 2026, öffnen wir von 15.00 bis 18.00 
Uhr unsere Türen für alle Interessierten – für Ehemalige, Familien 
und ganz besonders für unsere zukünftigen Fünftklässlerinnen 
und Fünftklässler. Es erwartet Sie ein lebendiger Einblick in un-
seren Schulalltag mit vielen spannenden Eindrücken.

Freuen Sie sich auf:

•	 Präsentationen von Unterrichtsergebnissen 		
aus verschiedenen Fächern

•	 Mitmach-Aktionen zum Ausprobieren und 		
Reinschnuppern

•	 Vorstellungen unserer AGs, z.B. Töpfern, 		
3D-Druck und mehr

•	 Austausch mit Lehrkräften sowie 			 
Schülerinnen und Schülern

•	 Verpflegung vor Ort für eine entspannte 			 
Atmosphäre

Egal, ob Sie unsere Schule neu entdecken oder wiedersehen möch-
ten – wir freuen uns darauf, zu begeistern, Fragen zu beantworten 
und gemeinsam einen inspirierenden Nachmittag zu verbringen.

Kommen Sie vorbei, bringen Sie Neugier mit – wir 
freuen uns auf Sie!

Veranstaltungshinweise

Termine im Käffchen im März

Finissage zur Ausstellung „Aus dem Wasser“

Am Freitag, den 6. März 2026, findet in der Andislebener Galerie 
„Zur alten Kegelbahn“ die Ausstellung „Aus dem Wasser“ von Tho-
mas Ludewig ihren Abschluss. Bis dahin besteht noch Gelegenheit, 
die abwechslungsreichen Assemblagen aus Holz und Keramik zu 
betrachten und vor Ort ins Gespräch zu kommen. 

Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr. Jeder ist herzlich einge-
laden.

Dr. Thomas Ludewig
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Kindersachenbasar in Vogelsberg

Weltgebetstagsfeier in Kölleda

Zu einer gemeinsamen Weltgebetstagsfeier laden die Evange-
lischen Regionalgemeinden Kölleda und Sömmerda am Freitag,  
6. März 2026, um 18.00 Uhr in das Evangelische Gemeindezen-
trum am Roßplatz 44 in Kölleda ein. Unter dem Motto „Kommt! 
Bringt eure Last.“ richtet sich der Blick in diesem Jahr auf das Welt-
gebetstagsland Nigeria.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungs-
reicher Abend mit Einblicken in das Leben von Mädchen und 
Frauen in Nigeria, schwungvoller Musik des Gospelchores „Colou-
red Unit“ Kölleda, lebendigen Anspielen sowie kulinarischen Kost-
proben nach nigerianischen Rezepten.

Wer möchte, kann das Buffet gern mit einer eigenen Spezialität aus 
Nigeria bereichern (Rezepte sind unter https://weltgebetstag.de/
aktueller-wgt/nigeria zu finden).

Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele Gäste und einen inspi-
rierenden, gemeinsamen Abend.

Angebote im Locodemu im März
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Vogelbörse in Weißensee

Blutspendetermine im März

Tag Datum Ort Uhrzeit

Mo 09.03. Alperstedt, Bürgerhaus, 
Neuer Anger 2 16.00 – 19.00

Do 12.03. Elxleben a.d. Gera, Feuerwehr, 
Gerhart-Hauptmann-Straße 112 16.00 – 19.00

Online-Informationsabend

Kindersachenflohmarkt in Walschleben

Kindersachenflohmarkt in Nöda
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Im Ernstfall richtig reagieren

Kurs „Erste Hilfe am Hund“
Samstag, 14. März, 13.00 bis 17.00 Uhr

Weißenseer Straße 56

Ein Hund ist mehr als ein 
Haustier – er ist Freund, 
Familie und treuer Beglei-
ter fürs Leben. Gerät er in 
eine Notsituation, zählt 
jedes bisschen Wissen, 
um ihm Sicherheit, Nähe 
und im Ernstfall auch Hilfe 
zu schenken. 

Erste Hilfe am Hund heißt, 
für seinen besten Freund 
da zu sein, wenn er uns 
am meisten braucht und 
besonnen handeln zu 
können. Deshalb bietet 
der ASB Kreisverband 
Sömmerda e.V. am 14. 
März 2026 von 13.00 bis 
17.00 Uhr in der Weißen-
seer Straße 56 den Kurs 
„Erste Hilfe am Hund“ an. 

Dieser Kurs bereitet den 
Halter auf Unfälle und 
Vergiftungen des Vierbei-

ners vor, oft die größte Sorge für Hundehalter. Das Anlegen eines 
Pfotenverbandes wird gezeigt, denn Pflaster kleben nicht auf Fell. 
Der richtige Transport des Tieres zum Tierarzt wird außerdem be-
sprochen. Dabei spielen neben der Sicherheit für den Hund recht-
liche Aspekte im Straßenverkehr eine wichtige Rolle.

In der Hoffnung, dass es niemals gebraucht wird, gehört zum Trai-
ning auch die Wiederbelebung. Neben weiteren Informationen 
wird das Thema Selbstschutz des Halters besprochen, denn selbst 
der liebevollste Hund kann um sich beißen, wenn er verletzt ist.

Die Anmeldung erfolgt über unser Buchungssystem auf  
www.asb-soemmerda.de oder direkt über den QR-Code. Die Kurs-
gebühr beträgt 50 Euro. Der Kurs wird ohne Hund durchgeführt.

T. Köth

Neuseeland – 200 Tage am 		
schönsten Ende der Welt

Eine Film- & Fotoreportage von 
Petra und Gerhard Zwerger-Schoner

Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr
Lindenhof Walschleben 

Traumstraßen entlang unberührter Küsten und schneebedeckte 
Gipfel über immergrünem Regenwald, rauchende Vulkane und 
brodelnd thermale Wunderwelten, idyllisches Farmland und ge-
schichtsträchtige Orte mit stolzer Maorikultur auf heiligem Land. 
Das alles ist Neuseeland – und noch viel mehr. Neuseelands 
Schönheit hat unzählige Gesichter und kaum ein Land offenbart 
seine Reize in derart beeindruckender Vielfalt.

Ein gutes halbes Jahr haben die österreichischen Reisejournalisten 
Petra & Gerhard Zwerger-Schoner „Aotearoa – das Land der lan-
gen weißen Wolke“ bereist, kennen und lieben gelernt. 

Nur knapp vier Millionen Menschen besiedeln die beiden südpa-
zifischen Inseln, deren Lage über den tektonischen Platten des 
„Feuerrings“ im Pazifik eine Landschaft hervorbrachte, die einzig-
artig auf der Welt ist, einem oft schlicht den Atem verschlägt und 
sprachlos macht. 

Neuseeland gilt für viele als Traumreiseziel, ein Land, in dem die 
Freiheit gelebt wird und sich Bürokratie und Reglements noch in 
Grenzen halten. Die lockere, legere Lebensart der Kiwis, wie sich 
die Neuseeländer selbst gerne nennen, ist legendär. Die Land-
schaften sind von bizarrer Schönheit, sanft und hügelig oder rau 
und schroff. 

Die Intensität der Farben erscheint oft surreal, die Weite schier 
endlos und sie vermittelt hautnah die Kleinheit und Nichtigkeit 
des Einzelnen, die Stille bewahrt Raum für Träume. Neuseeland ist 
einfach anders: Es befreit, erdet den Geist, vermittelt tiefe Ruhe 
und berührt die Seele. Neuseeland ist ein optischer Leckerbissen, 
ein Land mit freundlichen, entspannten Menschen, Heimat für 
seltene Tiere, wie Pelzrobben, Pinguine oder den besonders rar 
gewordenen Kiwi, sowie Schutzgebiet für Urwälder, Gletscher und 
sensible marine Lebensräume. 

Unterwegs mit Reisecamper oder Geländewagen, mit Helikopter 
oder Flugzeug, mit dem Kanu oder zu Fuß, machte sich das Aben-
teurer-Paar auf, dieses Land in seiner enormen Vielfältigkeit zu 
entdecken. 

Tauchen Sie ein in ein spannendes Reiseabenteuer und seien 
Sie auf ein einzigartiges Erlebnis gefasst – aufregend, witzig, in-
formativ und äußerst kurzweilig! Lauschen Sie neugierig den le-
bensnahen Erzählungen der beiden Reisenden und lassen Sie sich 
von oftmals ungewöhnlich intensiven Eindrücken begeistern. Ein-
drücke, die sich all jenen eröffnen, die Zeit haben, eine Reise mit 
sämtlichen Sinnen zu erfahren. 

Eine faszinierende und bildgewaltige Reisereportage, voller bril-
lanter Filmszenen, gemischt mit meisterhafter Fotografie. Ein au-
diovisuelles Erlebnis modernster Machart, in High Definition Digi-
tal Cinema Qualität.
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Erleben Sie Petra und Gerhard Zwerger-Schoner live auf dem Saal 
im Lindenhof Walschleben. Einlass ist ab 19.00 Uhr. Für das leib-
liche Wohl ist am Veranstaltungsabend gesorgt.

Karten bekommen Sie im Vorverkauf im Blumenhof Kerst, Erfurter 
Straße 29b, 99189 Walschleben, Tel.: 036201 62358 und an der 
Abendkasse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Ihr Team der Walschleber KulTour.

Weitere Infos unter:
www.walschleber-kultour.com

www.zwerger-schoner.at

Einladung zur Jagdgenossenschafts-		
versammlung in Herrnschwende

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Herrnschwende/Nausiß 
lädt alle Besitzer von jagdbaren Flächen in der Flur Herrnschwen-
de/Nausiß zur Jagdgenossenschaftsversammlung am Freitag, den 
20. März 2026 um 19.00 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus, Im Dorf 
43 in Herrnschwende ein.

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Jagdpächters

3. Kassenbericht

4. Entlastung des Vorstandes

5. Anfragen und Mitteilungen

6. Diskussion und Schlusswort

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft

Stillvorbereitungskurse für werdende Eltern

Kreativangebot zur Osterzeit

Kindersachenbasar in Olbersleben

Lesung in der Stadtbibliothek Kölleda

„Tatort Thüringen Spezial: Die 90er Jahre“
Freitag, 27. März, 19.00 Uhr 

(Einlass 18.30 Uhr)
Stadtbibliothek Kölleda, Friedrichstraße 1
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Autor und Journalist Mirko Krüger nimmt seine Zuhörer mit auf 
eine fesselnde Zeitreise. Als 1989 die Mauer fiel, ahnte kaum je-
mand, dass Thüringen schon bald einen sprunghaften Anstieg der 
Kriminalität erleben sollte. Binnen weniger Monate machte das 
Land eine Entwicklung durch, die im Westen rund zwei Jahrzehnte 
gedauert hatte. Ob Mord, Gewalttaten, Bankraub oder Prostitu-
tion – die Fallzahlen verdoppelten sich im Freistaat mitunter von 
Jahr zu Jahr. Erst ausgangs der 1990er Jahre beruhigte sich die 
Lage wieder, auch dank steigender Aufklärungsquoten. 

Eine Auswahl der in der Lesung vorkommenden Fälle: 1990 hoffte 
ein amnestierter Kleinkrimineller auf einen ehrlichen Neuanfang. 
Doch er geriet an eine von ihrem Liebhaber enttäuschte Frau aus 
dem Westen und sollte deren Nebenbuhlerin umbringen. 

Noch vor der politischen Einheit Deutschlands trat am 1. Juli 1990 
die Währungsunion in Kraft. Von diesem Moment an nahmen die 
Banküberfälle schlagartig zu. Immer wieder gab es Tote. 

Die Rivalitäten im Zuhälter-Milieu spitzten sich 1995 dramatisch 
zu. Auf offener Straße wurde ein türkischer Zuhälter von Angehö-
rigen der Russenmafia mit 23 Schüssen niedergemäht. 

1994 hielt ein Geiseldrama halb Deutschland in Atem. Zwei Ge-
wohnheitsverbrecher waren auf der Flucht. Einer der Täter war 
Thüringer. Seine kriminelle Karriere hatte mit dem Diebstahl eines 
Eiskratzers begonnen. Inzwischen war er als Macheten-Mörder 
berüchtigt.

1999 töteten Polizisten in Heldrungen einen Unschuldigen mit 
Schüssen durch eine Tür. Dem Hotelgast wurden mehrere un-
glückliche Umstände zum Verhängnis. 

Mirko Krüger ist Autor von sechs Büchern zur Kriminal- und 
Rechtsgeschichte Thüringens. Freuen Sie sich auf eine interessan-
te und spannende Lesung! Ticket: 15 Euro. Anmeldung erforder-
lich unter Telefon 03635 482333 oder per E-Mail an stadtbiblio-
thek@koelleda.de. 

Preisskat in Weißensee

Erzählcafé in der Bertha
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Nähspaß in den Osterferien

Reisevortrag im Locodemu

Termine in der Gemeinde Großmölsen 

Mittwoch, 15. April, 15.00 Uhr
Seniorennachmittag im Dorfgemeinschaftshaus

Thema: Thüringer Dialekte 1

Samstag, 18. April, 8.00-13.00 Uhr
Frühjahrsputz in Großmölsen

Dienstag, 9. Juni, 16.00 Uhr 
Sportplatz

Pflanzung des Zuckertüten-Baums

Dienstag, 15. September, 15.00 Uhr
Seniorennachmittag im Dorfgemeinschaftshaus
Themen: Pfarrmatrikel der Kirche Großmölsen 

(Pfarrer i.R. Herr Vieweg)
Thüringer Dialekte 2

Samstag, 10. Oktober, 8.00-13.00 Uhr 
Herbstputz in Großmölsen 

Mittwoch, 25. November, 15.00 Uhr
Seniorenweihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus

Inhalte und Termine können sich im Laufe des Jahres noch ändern.

Ihr Bürgermeister
Tobias Ballin

„Rise & Sing“: Gospelworkshop 			 
lädt zum Mitsingen ein

5. bis 7. Juni 2026 
im Rittergut Kölleda

25 Jahre Gospel, 25 Jahre Gemeinschaft, 25 Jahre Musik, die Men-
schen verbindet: Der Gospelchor „Coloured Unit“ Kölleda feiert 
2026 sein Jubiläum – und lädt aus diesem Anlass zu einem be-
sonderen Mitmach-Projekt ein. Unter dem Motto „Rise & Sing – 
Gospel erleben“ findet vom 5. bis 7. Juni 2026 ein offener Gospel-
workshop im Rittergut Kölleda statt.

Die Einladung richtet sich an alle, die Freude am Singen haben – 
ganz gleich, ob mit Chorerfahrung oder einfach aus Begeisterung 
für Musik. „Jede Stimme ist willkommen“, betonen die Organisa-
toren. Ziel ist es, innerhalb eines Wochenendes gemeinsam mit-
reißende Gospel- und Popsongs einzustudieren und die besonde-
re Energie dieser Musik spürbar werden zu lassen.

Geleitet wird der Workshop von Prof. Tobias Usbeck, einem erfah-
renen Gospelmusiker und Hochschulprofessor, der bereits zahl-
reiche Chöre inspiriert hat. Mit Fachkompetenz, Humor und musi-
kalischer Leidenschaft wird er die Teilnehmenden durch intensive, 
aber zugleich motivierende Proben führen.

Der Workshop beginnt am Freitag um 17.00 Uhr mit einem klei-
nen Imbiss und einer ersten Probe. Am Samstag wird in mehreren 
Einheiten intensiv gearbeitet, bevor am Sonntagvormittag die Ge-
neralprobe stattfindet. Höhepunkt ist das öffentliche Abschluss-
konzert am Sonntag um 15.00 Uhr in der Wippertuskirche Kölleda, 
das von einer Band begleitet wird.

Die Teilnahmegebühr beträgt 48 Euro, für Schüler*innen und Stu-
dierende 35 Euro. Enthalten sind ein Imbiss am Freitag sowie ein 
Mittagessen am Samstag und am Sonntag. 

Wer Lust hat, Teil eines besonderen musikalischen Wochenendes 
zu werden, sollte sich diesen Termin vormerken – denn Gospel 
lebt vom Mitmachen.
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Anmeldungen bitte bis 8. Mai 2026 per E-Mail an foerderkreis@
gospelchorkoelleda.de

Weitere Informationen zum Workshop und dem Gospelchor  
„Coloured Unit“ Kölleda sind auf der Website www.gospelchor 
koelleda.de sowie auf Instagram unter @gospelchor.koelleda 
zu finden. Unterstützt wird das Projekt durch die Sparkasse Mit-
telthüringen sowie den Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda.

Förderkreis Gospelchor Kölleda e.V.

Netzwerk Regenbogen e.V. und die 		
Tafel Sömmerda/Buttstädt/Kölleda

Angebote und Öffnungszeiten
Am Rothenbach 45, 99610 Sömmerda
Tel. 03634 692519, Fax 03634 316921

Montag, 09.03.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Sömmerda Am Rothenbach 45

Dienstag, 10.03.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3
08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3
Individuelle 

Termine
Tafelausgabe

Buttstädt Kirchstraße 2

Mittwoch, 11.03.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

13.30-15.30 Kaffeeklatsch Am Rothenbach 45

Donnerstag, 12.03.

08.00-14.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-14.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-14.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Buttstädt Kirchstraße 2

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Sömmerda Am Rothenbach 45

Freitag, 13.03.

Individuelle 
Termine Tafelausgabe Kölleda Soziokulturelles 

Zentrum, Markt 25

Die nächste Anmeldung für die Tafel Sömmerda findet 
am 1. April 2026 um 14.00 Uhr statt.

Sportnachrichten

Wir sind Thüringen Meister!

Vier spannende Spieltage der Thüringen Liga Bogen 
liegen hinter dem SV Blau-Weiß Weißensee

Liga bedeutet, Mannschaften der Bogenvereine aus Thüringen 
kämpfen in 4 Spieltagen um den Titel „Thüringen Meister“ und um 
den Aufstieg in die Regionalliga. Dabei wird unterschieden nach 
der Landesklasse (18m auf 40-er Auflage) und Landesliga (18m auf 
3er Spots). Hierbei schießen 3 Schützen als Mannschaft jeweils 2 
Pfeile gegen eine Mannschaft eines anderen Vereins.

Unsere Mannschaft der Landesklasse SV Blau-Weiß Weißensee 2 
(Schützen: Isabel Bärwolf, Jan Lalek, Jasmin Lange, Jeannine Mat-
tasch, Elisa Szuggar, Uwe Szuggar und Torsten Werner) erkämpften 
sich nach dem 1. Spieltag Platz 3. Vom Ehrgeiz und Sportgeist ge-
packt, schafften sie es in Spieltag 2 und 3 auf Platz 1. Nervenstärke 
zu beweisen, hieß es nun im 4. und letzten Spieltag. Diesen konnte 
die Mannschaft mit einem hervorragenden Platz 2 abschließen. 
Herzlichen Glückwunsch!

Die Mannschaft der Landesliga (bestehend aus Johannes Backes, 
Justin Duphorn, Emanuel Hochheim, Til Schröder und Fynn 
Stoschek) legte einen sensationellen Start gleich von Anfang an 
hin. Nicht nur, dass sie mit nur einem Gegenpunkt ihren Vor-
sprung zu Platz 2 ausweiteten und dies bis zum Ende des 4. Spiel-
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tages erfolgreich verteidigten, schossen sie in einer Passe die 
höchstmögliche Ringzahl von 60 Ringen. Eine grandiose Leistung! 
Der Wanderpokal wurde uns am 8. Februar 2026 überreicht mit 
den Worten: „Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Regio- 
nalliga!“

Für seine hervorragende Jugendarbeit wurde der SV Blau-Weiß 
Weißensee mit einem „Win&Win“-Recurvebogen ausgezeichnet 
– eine besondere Würdigung im Rahmen der Aktion „Jugendtrifft 
des Thüringer Schützenbundes“. Die Übergabe fand zur Landes-
meisterschaft in Bad Blankenburg statt. Wir haben nicht damit 
gerechnet, freuen uns aber umso mehr! Vielen Dank an den TSB!

Sabrina Stoschek
SV Blau-Weiß Weißensee/Abteilung Bogensport

RSB Thuringia Bulls waren siegreich

2.000 Euro für neuen Sportrollstuhl erspielt

Der gemeinnützige RSB Thuringia Bulls e.V. freut sich über eine 
Unterstützung in Höhe von 2.000 Euro. Der Elxlebener Verein hat 
erfolgreich an der Aktion „DIE WINTERSPIELE“ von MDR THÜ-
RINGEN – Das Radio und der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE 
teilgenommen. Zwei Mutige des Vereins haben sich der Disziplin 
„Schneeball-Zielwerfen“ gestellt. So mussten sie eine mit einem 
Abstand von drei Metern auf einem Podest aufgestellte Dosen- 
pyramide mit Wurfbällen restlos abwerfen. Hierfür hatten sie zwei 
Minuten Zeit, doch schon nach einer Minute und 27 Sekunden 
wurde die Aufgabe bravourös absolviert. Mit diesem Top-Ergebnis 
sicherte sich der Verein für sein Nachwuchszentrums des RSB Thu-
ringia Bulls e.V. eine Unterstützung in Höhe von 2.000 Euro für die 
Anschaffung eines neuen Sportrollstuhls. 

V.l.n.r. (1. Reihe): Stephan Masch, Repräsentant der Deutschen 
Fernsehlotterie; Landrat Christian Karl; Heiko Koch, Bürgermeister 
der Gemeinde Elxleben; Andreas Höhne, Vorstand des RSB Thu-
ringia Bulls e.V. und Timo Hartmann, Radiomoderator der MDR 
THÜRINGEN „Frühschicht“ bei der symbolischen Übergabe der Ge-
winnsumme in Elxleben

„Für unseren Verein ist die Challenge bei den MDR-Winterspie-
len ein Highlight unserer Vereinsgeschichte. Danke an das MDR 
THÜRINGEN RADIO und die DEUTSCHE FERNSEHLOTTERIE, dass 
wir mitmachen duften. Ein neuer Sportrollstuhl schlägt mit über 
12.000 Euro ins Kontor. Die 2.000 Euro aus den MDR-Wintersspie-
len bringen uns da einen großen Schritt weiter“, so Andreas Höh-
ne, Vorstand des RSB Thuringia Bulls e.V. 

Die RSB Thuringia Bulls starten seit dem Jahr 2011 in der höchsten 
nationalen Spielklasse und konnten seit dem Aufstieg in jedem 
Jahr die Playoffs um die deutsche Meisterschaft erreichen. Der 
Verein macht Rollstuhlbasketball in Deutschland zu etwas Beson-
derem und kämpft auch in der Zukunft um Europas Spitze. Seine 
Spieler sind international vertreten und stellen die aktuellen Be-
setzungen in den jeweiligen Nationalmannschaften.

„Die Thuringia Bulls sind nicht nur ein Aushängeschild für beein-
druckende sportliche Leistungen in unserem Landkreis, vielmehr 
sind sie Vorbild für ein gelebtes inklusives Für- und Miteinander. 
Dies weit über die Grenzen des Freistaates Thüringen hinaus. Da-
für möchte ich mich bei den Machern des Vereins von Herzen be-
danken“, so Landrat Christian Karl. „Die Thuringia Bulls machen 
unser kleines Elxleben zum Mekka im Profi-Rollstuhlbasketball. 
Darüber hinaus prägt die fantastische Jugend- und Vereinsarbeit 
unseren Ort positiv. Was hier Jahr für Jahr im Ehrenamt geleistet 
wird, beeindruckt mich immer wieder aufs Neue“, so der Elxle-
bener Bürgermeister Heiko Koch.

Im Jubiläumsjahr 2026 feiert Deutschlands traditionsreichste So-
ziallotterie ihr 70-jähriges Bestehen und steht somit seit 1956 für 
das Motto „Gewinnen & Helfen“. Mit jedem Spieleinsatz fördern 
die Mitspielerinnen und Mitspieler gleichzeitig soziale Projekte für 
Kinder, Jugendliche und Familien, Seniorinnen und Senioren, Men-
schen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose 
Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier.

Stephan Masch

Wissenswertes

Diabetes-Lotse: Orientierungshilfe		
für Diabetiker im Landkreis
Aufgabe bzw. Ziel des Diabetes-Lotsen ist die Übernahme einer 
Art Lotsenfunktion im Diabetes-Versorgungsbereich. Das Auf-
zeigen von sicheren Wegen zu Behandlungs- und Betreuungs- 
bereichen, die Förderung der Krankheitsakzeptanz und die Mo-
tivation zum Beherrschen des Diabetesalltags sollen zur Verbes-
serung der Lebensqualität der Betroffenen beitragen. Darüber 
hinaus soll dadurch ein Beitrag zur Verhinderung kostenintensiver 
Folgeerkrankungen geleistet werden. Angestrebt wird ein Lücken-
schluss von den ärztlich angeratenen Therapien zu den Alltagspro-
blemen durch diverse zusätzliche Informationen.

Der Diabetes-Lotse informiert über:

•	 Ambulante und stationäre medizinische Versorgungs-	
einrichtungen

•	 podologische Fußambulanzen
•	 Krankenkassen
•	 soziale und rechtliche Probleme
•	 Selbsthilfegruppen
•	 Angebote des Diabetiker Thüringen e.V. in der Region
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